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Der Oberbürgermeister 12.04.2005 nicht öffentlich    

Ausschuss für Umwelt und Energie 10.05.2005 öffentlich    

Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr 19.05.2005 öffentlich    

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

Beteiligte Ämter 
Amt 31,Amt 60,Amt 63,Amt 68 

KFP  X 
 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
Behandlung der  Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 431-1 A 
"Ottersleber Chaussee / Am Hopfengarten", Teilbereich A 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Im Rahmen der öffentlichen Auslegungen nach § 3 Abs.2 BauGB des Entwurfs zum 
Bebauungsplan Nr. 431-1 A ”Ottersleber Chaussee / Am Hopfengarten”, Teilbereich A und der 
dazugehörigen Begründung gingen von Bürgern keine Anregungen ein. Die in den Stellungnahmen 
der nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen hat 
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 
1 Abs. 6 und § 3 Abs. 2 BauGB mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 
Der Berücksichtigung von Anregungen entsprechend dem Abwägungsergebnis wird zugestimmt.  
Die Abwägung (Anlage zur DS0073/05) wird gebilligt. 
 
 
2. Zur Behandlung der Anregungen von Trägern öffentlicher Belange ergehen folgende 
Einzelbeschlüsse: 
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2.1.Regierungspräsidium Magdeburg 
Luftverkehr 
Schreiben vom17.10.2003 
(Abwägungskatalog Teil II, Seite 3) 
 
a) Anregungen: 
 
Es sollten nach einer Bebauung der Grundstücke notarielle Absicherungen zum Zwecke der 
Duldung des Fluglärms empfohlen werden.  
 
b) Abwägung: 
 
Der Bebauungsplan klärt Konflikte abschließend und schafft eine eindeutige Rechtslage. Notarielle 
Absicherungen nach der Bebauung des Gebietes können nicht durchgesetzt werden und wären 
außerdem rechtlich anfechtbar. 
 
c) Beschlussvorschlag: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
2.2 Regierungspräsidium Magdeburg / Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Bodenschutz 
Schreiben vom 17.10.03 / 26.04.2004 
(Abwägungskatalog Teil II, Seite 3) 
 
a) Anregungen: 
 
Bei konkreten Baumaßnahmen ist die Versiegelung zu minimieren. Die Nebenflächen sollten 
versickerungsfähig bzw. wasserdurchlässig gestaltet werden. 
Es wird empfohlen auch einen Rückbau versiegelter Flächen (ggf. außerhalb des Gebietes) in 
Erwägung zu ziehen und in den Grünordnungsplan zu übernehmen. 
 
b) Abwägung: 
 
Der Bebauungsplan regelt die Bodenversiegelung über die Grundflächenzahl und eine textliche 
Festsetzung zur Ausbildung privater Stellplatzanlagen. 
Eine Entsiegelung kommt nicht in Betracht, da es sich um baulich noch nicht genutzte Flächen 
handelt. 
 
c) Beschlussvorschlag: 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt.  
 
2.3 Regierungspräsidium Magdeburg / Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Immissionsschutz 
Schreiben vom 17.10.2003 / 05.05.2004 / 26.10.2004 
(Abwägungskatalog Teil II, Seite 4, 5) 
 
a) Anregungen: 
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Es bestehen Bedenken zur Erweiterung der Mischgebietsflächen. Der Immissionsschutz ist bei der 
gleichberechtigten Zulässigkeit von Wohnen und Gewerbe nicht erfüllbar. Mischgebiete entwickeln 
sich meist einseitig. Die Wohnbebauung kann näher an den Verkehrslandeplatz heranrücken und so 
Probleme erzeugen. Die im schalltechnischen Gutachten enthaltenen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel und der ermittelte Lärmpegelbereich III sind in den Bebauungsplan zu 
übernehmen. Es ist auf die DIN 4109 zu verweisen. Die Hinweise aus der Anlage 5.6 sind textlich 
festzusetzen.  
 
b) Abwägung: 
 
In Mischgebieten sind nur Betriebe zulässig die das Wohnen nicht wesentlich stören. Bei einer 
einseitigen Gebietsentwicklung kann bauordnungsrechtlich eingegriffen werden. In Bezug auf den 
Verkehrslandeplatz ist gemäß Gutachten die Ausweisung von Mischgebieten möglich. Die 
flächenbezogenen Schallleistungspegel wurden festgesetzt. Auf den Lärmpegelbereich wurde 
verzichtet da er außerhalb der Baufelder liegt. Es wurden Hinweise auf die Schallsituation (Anlage 
5.6) und zur DIN 4109 aufgenommen. 
 
c) Beschlussvorschlag: 
 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
2.4 Städtische Werke Magdeburg 
Schreiben vom 04.05.2004 
(Abwägungskatalog Teil II, Seite 7) 
 
a) Anregungen: 
 
Die vorhandenen Trafostationen insbesondere der Standort Schreinergasse / Gustav-Ricker-Straße 
ist als Versorgungsfläche für Elektrizität festzusetzen. 
 
b) Abwägung: 
 
Gem. § 14 Abs. 2 BauNVO können die der Versorgung des Baugebiets u. a. mit Elektrizität 
dienenden Nebenanlagen als Ausnahme zugelassen werden. Eine gesonderte Festsetzung ist nicht 
erforderlich. Bei dem Bebauungsplangebiet handelt es sich ausschließlich um Flächen die nach 
bundesdeutschem Recht erschlossen und bebaut wurden. Damit liegen eindeutige Regelungen vor 
(Gestattungsverträge, Grunddienstbarkeiten u. ä.) 
 
c) Beschlussvorschlag: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
2.5 Flughafen Magdeburg GmbH 
Schreiben vom 22.10.2003 
(Abwägungskatalog Teil II, Seite 9/10) 
 
a) Anregungen: 
 
Baugenehmigungen bedürfen innerhalb des Bauschutzbereiches der Zustimmung des 
Regierungspräsidiums. Die Beteiligung des RP ist auch wegen der 1999 geäußerten Bedenken zur 
Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes erforderlich. 
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b) Abwägung: 
 
In der Stellungnahme vom 22.09.2003 teilte das Regierungspräsidium mit, dass die luftrechtliche 
Zustimmung zur Erteilung von Baugenehmigungen als allgemein erteilt gilt. Der 2. Entwurf enthält 
keine Wohngebietsfläche mehr. 
 
c) Beschlussvorschlag: 
 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 
3.Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Trägern öffentlicher Belange, die Anregungen 
vorgebracht haben, das Ergebnis mitzuteilen. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

 X    JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-           
haushalt im Jahr haushalt im Jahr           
     mit   Euro      mit   Euro           
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 

Sachbearbeiter 
Heidrun Bartel, Tel. Nr.: 540 5389 

Unterschrift AL 
Dr. Eckhart Peters 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

Werner Kaleschky 
Unterschrift 
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Begründung: 
 
 
 
 


